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Anhang

Zeichenschlüssel

Zeichen

Nr.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

/

Gegenstand

2

FESTPUNKTE

Triangulierungspunkte
(TP1

Bodenpunkt
(Hauptpunkt)

Kirche

Sonstige Hochpunkte

Einschaltpunkte (EP)

Höhenpunkte (HP)

POLYGONPUNKTE
(PP1

GRENZPUNKTE (GP)

Grenzstein behauen
oder geformt

Grenzstein unbehauen

Marke aus Kunststoff
oder Metall, Bolzen,
Rohr

Zeichen im Fels

Sonstige Grenzpunkte

SONSTIGE PUNKTE
(SP1

Zeichen, Schrift

Zeichnerische Darstellung im Weitere zeichnerische
Maßstab der Katastralmappe Darstellung

3 4

Anmerkung

5

Die Bezeichnung ist
anzugeben. Siehe Zeichen
Nr. 85

Blitzableiter, Fahnenstange,
Kamin u.a.

Die Nummer ist anzugeben.
Siehe Zeichen Nr. 86

Die Nummer ist anzugeben.
Siehe Zeichen Nr. 87

Die Nummer ist anzugeben.
Siehe Zeichen Nr. 88

Die Nummer ist anzugeben.
Siehe Zeichen Nr. 89
Die Art der Kennzeichnung
der Grenzpunkte kann auch
im Koordinatenverzeichnis
eingetragen sein

Als Zeichen ist ein Kreuz oder
ein Loch einzumeißeln

Grenzpunkte gem. §1 Abs. 5
VermV bzw. nicht gekenn-
zeichnete Grenzpunkte

Nähere Bezeichnungen
können angeführt werden
(Kilometerstein, etc.)
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Zeichen

Nr.

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Gegenstand

2

GRENZEN. LINIEN
UND ZUGEHÖRIGE
ZEICHEN

Grenze der
Grundstücke,
Abgrenzung der
Benützungsarten und
sonstige Linien

Übernommene Grenze

Streitige Grenze

Sonstige Linie
unterirdisch

Abgrenzung der photo-
grammetrisch
ausgewerteten und
übernommenen
"Gebäudeflächen"
(Traufe)

Staatsgrenze

Landesgrenze

Vermesssungs-
bezirksgrenze

Gerichtsbezirksgrenze

Ortsgemeindegrenze

Katastralgemeinde-
grenze

Ideelle Grenze

Zugehörigkeit von
Grundflächen zu einer
Nutzung

Zugehörigkeit von
Benützungsabschnitten
und Nutzungen zu
einem Grundstück

Koordinatennetzmarke

Zeichen

Zeichnerische Darstellung im
Maßstab der Katastralmappe

3

Schrift

Weitere zeichnerische
Darstellung

4

Anmerkung

5

Zur Unterscheidung der Linien-
arten können unterschiedliche
Strichstärken verwendet werder

In Verbindung mit Zeichen
Nr. 25, 26, 28-60, 71, 72,
81-84

Der streitige Teil ist zum
faktischen Besitz zu
klammern

Traufen nur in Verbindung
mit Zeichen Nr. 25, 26, 28,
61, 62

Diese Zeichen sind im
Grenzverlauf (Zeichen Nr. 13
oder 24) so anzubringen, daß
dieser eindeutig erkennbar ist

Nur in Verbindung mit
Zeichen 18-23

Am Rand der zeichnerischen
Darstellung sind die
Koordinatenwerte anzugeben
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Zeichen

Nr.

1

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Gegenstand
o

2

BENÜTZUNGSARTEN
und NUTZUNGEN

Bauflächen (Baufl.)

Gebäude

Baufl. befestigt

Baufl. begrünt

Landwirtschaftlich
genutzte Grundflächen

(LN)

Acker

Wiese

Streuobstwiese

Weide

Hutweide

Streuwiese

Brachland

Gärten (Gt)

Erholungsfläche

Weingärten (Wgt)

Alpen

Bergmahd

Wald (Wld)

Zeichen, Schrift

Zeichnerische Darstellung im Weitere zeichnerische
Maßstab der Katastralmappe Darstellung

3 4

Anmerkung

5

Verbaute Grundflächen
können durch zusätzliche
Schraffur hervorgehoben
werden

Dieses Zeichen ist auch für
Almanger zu verwenden
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Zeichen

Nr.

1

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Gegenstand

2

Gewässer (Ge)

fließend

stehend

Sumpf

Sonstige (SB)

Straßenanlage

Bahnanlage

Flugverkehrsanlage

Hafenanlage

Techn. Ver- und
Entsorgungsanlage

Werksgelände

Lagerplatz

Abbaufläche

Deponie

Ödland

Fels und Geröll

Gletscher

Zeichen, Schrift

Zeichnerische Darstellung im Weitere zeichnerische
Maßstab der Katastralmappe Darstellung

3 4

Anmerkung
o

5

Das Zeichen ist auch bei
Moor und Schilf anzuwenden

Anstelle des Zeichens V ist
auch die Straßenbezeichnung
zulässig
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Zeichen

Nr.

1

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Gegenstand

2

SONSTIGE ZEICHEN

Kirche

Tempel, Synagoge, etc.

Kapelle

Bildstock

Feldkreuz, Gipfelkreuz

Denkmal

Leitungsmast

Seilbahnstütze

Friedhof

Kleiner Wasserlauf

rechtlich Wald

rechtlich kein Wald

Mittelbare
Kennzeichnung von
Grenzen

Zeichen, Schrift

Zeichnerische Darstellung im Weitere zeichnerische
Maßstab der Katastralmappe Darstellung

3 4

Anmerkung

5

in Verbindung mit Zeichen
Nr. 28

in Verbindung mit Zeichen
Nr. 28

Sofern der Grundriß nicht
maß- und lagerichtig
dargestellt wird

Sofern der Grundriß nicht
maß- und lagerichtig
dargestellt wird

Darstellung der
forstrechtlichen Verhältnisse
bei Auftreten einer Differenz
zu den tatsächlichen
Verhältnissen in der Natur



4470 173. Stück — Ausgegeben am 22. Juli 1994 — Nr. 562

Zeichen

Nr.

1

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Gegenstand

2

Sperrmaße, Laufmaße

Kreisbogen

Schief gemessene
Strecke

Übernommenes Maß

Gerechnetes Maß

Graphisch
entnommenes Maß

Bezeichnung der
Teilstücke

GRUNDSTÜCKS-
NUMMERN UND
ORIENTIERUNGS-
NUMMERN

Ziffern

Numerierung der
Grundstücke

Bezeichnung der
Grundstücke des
Grenzkatasters

Orientierungs-
nummern

Zeichen, Schrift

Zeichnerische Darstellung Im
Maßstab der Katastralmappe

3

Weitere zeichnerische
Darstellung

4

Anmerkung

5

n.m.. Nicht meßbare Strecken

Mehrere Teilstücke sind
fortlaufend zu numerieren

Kann in Richtung der
Grundstücksgrenzen
geschrieben werden

Kann in Richtung der
Grundstücksgrenzen
geschrieben werden

Haus- oder
Konskriptionsnummer
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Zeichen

Nr.

1

85

86

87

88

89

90

91

Gegenstand

2

PUNKTBEZEICH-
NUNGEN UND
PUNKTNUMMERN

TP

EP

HP

PP

GP

SP

Maßzahlen

Ziffern

Zeichen, Schrift

Zeichnerische Darstellung Im
Maßstab der Katastralmappe

3

Weitere zeichnerische
Darstellung

4

Anmerkung

5

Punktbezeichnungen und
-nummern sind so anzu-
schreiben, daß sie dem
jeweiligen Zeichen eindeutig
zugeordnet werden können

lfd. Nr. --BI. Nr. der ÖK 50

Die Maßzahlen sind in auf-
rechter Schriftlage eindeutig
zuordenbar einzutragen

Beschriftung:

Die Größe der Schrift richtet sich nach der Bedeutung der Beschriftung und dem
Maßstab des Planes und hat innerhalb von 2.0 - 5.0 mm zu liegen.

Beispiele:

ITALIEN
Johnstraße 2.0

Bisamberg 3.0
Anmerkung:

Die Maße in Spalte 3 und 4 sind in „mm" angegeben.
Die weitere zeichnerische Darstellung gemäß Spalte 4 kann darüberhinaus Zeichen der
ÖNORMEN A 2250 bis A 2256 enthalten, sofern dadurch die Lesbarkeit nicht
beeinträchtigt wird.
Die Größe der Darstellung kann in Abhängigkeit von Maßstab und Lesbarkeit variiert
werden.


